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unterordnen muß.
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Auf diese in der Regel für den Verhafteten neue Situation 

der Untersuchungshaft reagieren die Verhafteten individuell 

unterschiedlich♦ Sie erleben und verarbeiten die auf sie neu 

einwirkenden Bedingungen, Umstände und Gegebenheiten des 

Untersuchungshaftvollzuges sehr differenziert. Ausdruck 

dieses inneren Umsetzungsprozesses sind die teilweise er

heblichen Unterschiede im Handeln und Verhalten der Ver

hafteten .

Relativ schnell finden sich mit der durch die Verhaftung 

entstandenen Situation feindlich-motivierte Täter infolge 

der teilweise erwarteten bzw. provozierten Verhaftung und 

mit Freiheitsentzug Vorbestrafte aufgrund der vorhandenen 

Hafterfahrungen ab.
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Auch die weitere Mehrheit der Verhafteten ordnet sich ohne 

größere Probleme den Regimeverhältnissen im Untersuchungs- 

haftvollzug unter. Dennoch gibt es Verhaftete, die mit psy

chisch bedingten aggressiven Verhaltensweisen in den Unter- 

suchungshaftanstalten in Erscheinung treten. Dabei unter

scheiden sich diese Verhaltens- und Handlungsweisen ihrem 

Äußeren nach oftmals nicht von feindlich-motivierten Wider

standshandlungen Verhafteter und können analoge Gefahren 

und Störungen hervorrufen. Die deshalb gleichermaßen gebotene 

dauerhafte Unterbindung derartiger Verhaltensweisen Verhaf

teter durch die Mitarbeiter des Untersuchungshaftvollzuges 

setzt neben Kenntnissen über konkrete Erscheinungsformen 

und über den Verlauf psychisch bedingten Fehlverhaltens zu

gleich die Einleitung differenzierter Maßnahmen voraus, in 

welche die medizinische Behandlung dieser Verhafteten einzu

beziehen ist.

In der Regel machen diese Verhafteten auf Grund der eingangs 

genannten Veränderung der Lebensbedingungen einen differen

zierten psychischen Entwicklungsprozeß durch, der im 

wesentlichen in 3 Phasen verläuft.


